x Freie
¢ Hansestadt
Bremen

Kostenverordnung fir das amtliche
Vermessungswesen und die
Gutachterausschisse fiir Grundstiickswerte nach
dem Baugesetzbuch (VermWertKostV)

Inkrafttreten: 30.06.2025

Zuletzt geandert durch: Anlagen 1 und 2 neu gefasst durch Verordnung vom 28.10.2025
(Brem.GBI. S. 1327)

Fundstelle: Brem.GBI. 2014, 739

Gliederungsnummer: 203-c-8

Auf Grund des § 3 Absatz 1 und 2 des Bremischen Gebuhren- und Beitragsgesetzes vom
16. Juli 1979 (Brem.GBI. S. 279 - 203-b-1), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom
16. November 2010 (Brem.GBI. S.566) geandert worden ist, verordnet der Senat mit
Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses:

§1

Das Landesamt Geolnformation, das Vermessungs- und Katasteramt Bremerhaven, die
Offentlich bestellten Vermessungsingenieurinnen und Offentlich bestellten
Vermessungsingenieure sowie die Gutachterausschisse fur Grundstickswerte nach dem
Baugesetzbuch als Behdrden im Sinne des § 1 Absatz 1 des Bremischen Gebuhren- und
Beitragsgesetzes erheben Kosten (Gebuhren und Auslagen) nach dem als Anlage 1
beigefligten Kostenverzeichnis.

§2

Das Landesamt Geolnformation erhebt zudem Kosten (Gebihren und Auslagen) nach
dem als Anlage 2 beigefligten Kostenverzeichnis.

§3

In den Kosten nach den Anlagen 1 und 2 ist die Umsatzsteuer nicht enthalten.
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https://www.transparenz.bremen.de/metainformationen/bremisches-gebuehren-und-beitragsgesetz-bremgebbeitrg-vom-16-juli-1979-191874?asl=bremen203_tpgesetz.c.55340.de&template=20_gp_ifg_meta_detail_d#jlr-GebBeitrGBRV19P3
https://www.transparenz.bremen.de/metainformationen/bremisches-gebuehren-und-beitragsgesetz-bremgebbeitrg-vom-16-juli-1979-191874?asl=bremen203_tpgesetz.c.55340.de&template=20_gp_ifg_meta_detail_d#jlr-GebBeitrGBRV19P1

§4

Die Senatorin fur Bau, Mobilitat und Stadtentwicklung kann diese Verordnung durch
Rechtsverordnung mit Zustimmung der staatlichen Deputation fur Umwelt, Bau, Verkehr,
Stadtentwicklung und Energie andern

1. zur Anpassung von Kostentatbestdnden oder Kostensatzen an die
Kostenentwicklung,

2. zur Anpassung als Folge von neuen oder geanderten Untersuchungsmethoden oder
technischen Anforderungen.

§5

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkiindung in Kraft. Gleichzeitig tritt die
Kostenverordnung fiir das amtliche Vermessungswesen und die Gutachterausschisse fir
Grundstuckswerte nach dem Baugesetzbuch vom 3. Mai 2011 (Brem.GBI. S. 335 - 203-
c-8) auler Kraft.

Beschlossen, Bremen, den 25. November 2014
Der Senat

Anlage 1

(zu 81)

Kostenverzeichnis fur Leistungen nach dem Vermessungs- und Katastergesetz sowie
nach 8§ 193 des Baugesetzbuches und nach § 5 Absatz 2 des Bundeskleingartengesetzes
sowie nach der Verordnung uber die Gutachterausschisse fir Grundstiickswerte nach
dem Baugesetzbuch

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeine Regelungen und Amtliches Vermessungswesen

11 Allgemeine Regelungen

12 Amtliche Vermessung von Liegenschaften

13 Angaben aus den Nachweisen der Vermessungs- und Katasterbehorde
14  Auskinfte und Bescheinigungen der Vermessungs- und Katasterbehorde
2. Geobasisdaten

20 Berechnungsgrundlagen der Gebihrenermittlung

21 Préasentationsausgaben

22 Digitale Geobasisdaten
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https://www.transparenz.bremen.de/metainformationen/gesetz-ueber-die-landesvermessung-und-das-liegenschaftskataster-vermessungs-und-katastergesetz-vom-16-oktober-1990-296589?asl=bremen203_tpgesetz.c.55340.de&template=20_gp_ifg_meta_detail_d#jlr-Verm_KatGBRrahmen
https://www.transparenz.bremen.de/metainformationen/verordnung-ueber-die-gutachterausschuesse-fuer-grundstueckswerte-nach-dem-baugesetzbuch-vom-2-september-2008-65577?asl=bremen203_tpgesetz.c.55340.de&template=20_gp_ifg_meta_detail_d#jlr-BauGBGWGAAusschVBR2008rahmen

3. Amtshandlungen der Aufsicht liber das amtliche Vermessungswesen
4. Gutachterausschiisse nach dem Baugesetzbuch

41 Gutachterausschisse nach dem Baugesetzbuch

42  Auskinfte und Auszige

Verzeichnis der abgekiirzten Rechtsvorschriften

AllKostV Allgemeine Kostenverordnung

BauGB Baugesetzbuch

BauKostV Kostenverordnung Bau

BremBauVorlB  Bremische Bauvorlagenverordnung

BremObVIG Bremisches Gesetz iiber die Offentlich bestellten

Vermessungsingenieurinnen und Offentlich bestellten

Vermessungsingenieure

PlanzVv Planzeichenverordnung
Tarif- Gebiihrentatbestand Gebihr
ziffer
1 Allgemeine Regelungen und
Amtliches Vermessungswesen
11 Allgemeine Regelungen
11.1 Gebuhrenberechnung nach
Zeitaufwand

Bei Gebiuhrenberechnung nach

dem Zeitaufwand gelten unter

Berucksichtigung der Regelung in §

5 Absatz 1 des Bremischen

Gebihren- und Beitragsgesetzes

als Stundensatze:
11.1.1 Experten (Qualifikation Diplom-

Ingenieur / Master) 99 EUR
11.1.2 Auftrags- und

Projektverantwortliche (Qualifikation

Diplom-Ingenieur, Master, Bachelor

oder vergleichbare Qualifikation) 82 EUR
11.1.3 Sachbearbeiter

(Vermessungstechniker,

Geomatiker oder vergleichbare 57 EUR
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https://www.transparenz.bremen.de/metainformationen/allgemeine-kostenverordnung-allkostv-vom-16-august-2002-276386?asl=bremen203_tpgesetz.c.55340.de&template=20_gp_ifg_meta_detail_d#jlr-KostOBRrahmen
https://www.transparenz.bremen.de/metainformationen/kostenverordnung-bau-baukostv-vom-3-september-2002-293836?asl=bremen203_tpgesetz.c.55340.de&template=20_gp_ifg_meta_detail_d#jlr-BauKOstVBRrahmen
https://www.transparenz.bremen.de/metainformationen/bremische-bauvorlagenverordnung-brembauvorlv-vom-1-september-2022-247810?asl=bremen203_tpgesetz.c.55340.de&template=20_gp_ifg_meta_detail_d#jlr-BauVorlVBR2022rahmen
https://www.transparenz.bremen.de/metainformationen/bremisches-gesetz-ueber-die-oeffentlich-bestellten-vermessungsingenieurinnen-und-oeffentlich-bestellten-vermessungsingenieure-bremoebvig-vom-24-november-2009-296743?asl=bremen203_tpgesetz.c.55340.de&template=20_gp_ifg_meta_detail_d#jlr-%C3%96bVIngGBR2009rahmen
https://www.transparenz.bremen.de/metainformationen/bremisches-gebuehren-und-beitragsgesetz-bremgebbeitrg-vom-16-juli-1979-191874?asl=bremen203_tpgesetz.c.55340.de&template=20_gp_ifg_meta_detail_d#jlr-GebBeitrGBRV12P5

11.2

11.3

12

Qualifikation) und
Vermessungsgehilfen

Anmerkung 11

Kosten fur
Aul3endienstentschadigungen und
fur den Einsatz von
Dienstfahrzeugen und
Vermessungsgeraten sind in den
Gebuhren enthalten.

Auslagen (z.B. fur offentliche
Bekanntmachungen) in
nachgewiesener Hohe

Rucknahme eines Antrages

Bei Ricknahme eines Antrages auf
Durchfiihrung einer Amtshandlung,
nachdem mit der Bearbeitung im
Innen- oder AulRendienst begonnen
wurde

- Zeitgeblhren nach 11.1, 100 EUR

jedoch mindestens

- zuziglich Gebuhren fur bereits

angefertigte
Prasentationsausgaben und
Unterlagen

Amtliche Vermessung von
Liegenschaften
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Anmerkung 12a
Liegenschaftsvermessungen
(Zerlegung, Grenzfeststellung,
Gebaudeeinmessung) bestehen
regelmallig aus folgenden
Arbeitsschritten:

aa) Bereitstellen von Angaben des
amtlichen
Vermessungswesens
(Vermessungsunterlagen)
durch die Katasterbehdrde
(12.6)

bb) ortliche Vermessung (12.1,
12.2 oder 12.5.1) mit
hauslichen Vorarbeiten (sofern
erforderlich mit Abmarkung
(12.4)) und hauslicher
Nachbearbeitung

cc) Ubernahme der
Vermessungsergebnisse in die
Nachweise des amtlichen
Vermessungswesens durch die
Katasterbehérde (12.7)

Vermessungen fir die ortliche
Anzeige von Grenzen (12.3) und
zur Vorbereitung von
Baumalnahmen (12.5.3
-Qualifizierter Lageplan) bestehen
regelmafig aus folgenden
Arbeitsschritten:

aa) Bereitstellen von Angaben des
amtlichen
Vermessungswesens nach
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12.1
12.1.1

12.6.2 durch die
Katasterbehotrde

bb) Vermessung (12.3 oder 12.5.3)

Anmerkung 12b
Die Gebuhren fur Vermessungen
setzen sich grundsatzlich
zusammen aus der Grundgebuhr
und der Vermessungsgebuhr. In
den Grundgebihren sind enthalten:
Die Kosten fur Porto, Telefon,
Fahrzeug- und Geratebenutzung
sowie die Kosten fur Wegezeiten
des Vermessungstrupps.
Anmerkung 12c
Bei gleichzeitiger Durchflihrung
mehrerer Vermessungen
unterschiedlicher Art und mit
gleichen Beteiligten auf
aneinandergrenzenden
Grundstlicken ist nur eine
Grundgebuhr zu erheben. Weichen
die fur die jeweiligen Vermessungen
malf3geblichen Grundgebihren
voneinander ab, ist die hdchste
anzusetzen.
Zerlegung
Festlegung neuer
Flursticksgrenzen

500 EUR

- Grundgebtihr

- zuzlglich einer

Vermessungsgebuhr fur jedes
neu gebildete Flurstick, die
sich aus dem Produkt eines
flachenbezogenen
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Gebuhrensatzes nach 12.1.2
und eines am Bodenrichtwert
orientierten Wertfaktors nach
12.1.3 ergibt

12.1.2 Tabellelzu 12.1.1
(flachenbezogener Gebuhrensatz)

Flache (m?)

bis 120 300 EUR
121 bis 700 650 EUR
701 bis 2.000 850 EUR
2 001 bis 5 000 1700 EUR
5 001 und groRRer 2 500 EUR

Anmerkung 12.1a

Ist die vollstéandige Vermessung des
grol3ten neuen Flurstiicks nicht
vorgeschrieben (sog. Reststlick), so
ist der Ermittlung der auf das
Reststlick entfallenden anteiligen
Gebuhr nach Tabelle 12.1.2 die
Summe der Flacheninhalte der
ubrigen aus demselben
Stammflurstick entstandenen
neuen Flurstiicke zugrunde zu
legen. Fuhrt diese Summenbildung
zu einer grofReren Flache als der
Buchflache des Reststlicks, ist die
Buchflache des Reststlicks

anzusetzen.
12.1.3 Tabelle Il zu 12.1.1 (Wertfaktor)

Bodenrichtwert (EUR / m?) Wertfaktor
bis 10 0,4

11 bis 50 0,6

51 bis 100 0,9

101 bis 500 1,0

501 bis 5 000 1,4

5 001 und mehr 2,0

Anmerkung 12.1b
Fur die Ermittlung des Wertfaktors
ist der Bodenrichtwert anzusetzen,
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12.2
12.2.1

12.2.2

der fur das Vermessungsgebiet aus
der aktuellen Bodenrichtwertkarte
ersichtlich ist. Fehlen
Bodenrichtwerte, so ist der
Wertfaktor auf der Grundlage von
Bodenrichtwerten vergleichbarer
Gebiete plausibel festzulegen.
Jedem neu gebildeten Flurstlick ist
der jeweils zutreffende Wertfaktor
der Tabelle Il zuzuordnen.

Fur Waldflachen und
landwirtschaftliche Flachen ist der
Wertfaktor 0,4, fur Verkehrs- und
offentliche Grinflachen der
Wertfaktor 0,6 anzusetzen. Fur
private Grinflachen ist der
Wertfaktor 0,6 anzusetzen, wenn
diese Flachen im Bebauungsplan
entsprechend ausgewiesen sind.
Bei der Aufteilung von Baugebieten
ist die Wertstufe fur vergleichbares
baureifes Land anzusetzen.
Mal3geblich ist die angestrebte
kiinftige Nutzung des jeweiligen
Flursticks.

Grenzfeststellung

Feststellung des ortlichen Verlaufs
von Flurstiicksgrenzen
(Grenzfeststellung)

- Grundgebuhr

- zuziglich Gebdahr fur die

festgestellten oder neu
abgemarkten Grenzpunkte
nach 12.2.2

Tabelle zu 12.2.1 (Gebdhr je
Grenzpunkt)
1. bis 4. Grenzpunkt je

350 EUR

270 EUR
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12.3

12.4

12.5

12.5.1

12.5.2

ab 5. Grenzpunkt je
Vermessungstechnische
Ubertragung von Grenzpunkten in
die Ortlichkeit

- Grundgebuhr

- zuzuglich eines Bruchteils der

Gebihr nach 12.2.2 in H6he
von

Abmarkung von Grenzpunkten im
Rahmen von Zerlegungen und
Grenzfeststellungen

- fur jeden abgemarkten

Grenzpunkt

- bei nachtraglichen

Abmarkungen zuzuglich einer
Grundgebuhr von

Einmessung von Gebauden,
Lageplane und Planunterlagen
Einmessung von Gebauden oder im
Grundriss verénderter Gebaude und
von baulichen Anlagen

- Grundgebuhr je Grundstiick

- zuzlglich der Gebuhr, die sich

nach 12.5.2 ergibt

Tabelle zu 12.5.1
Baukosten

bis 20 000 EUR

20 001 bis 50 000 EUR
50 001 bis 250 000 EUR
250 001 bis 500 000 EUR

60 EUR

200 EUR

20 v.H.

30 EUR

200 EUR

120 EUR

150 EUR
190 EUR
530 EUR
780 EUR
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500 001 bis 1 000 000 EUR

1 000 001 bis 5 000 000 EUR

5 000 001 bis 10 000 000 EUR
tber 10 000 000 EUR

je weitere angefangene 5 000 000
EUR

- zuzlglich des vorhergehenden
Gebuhrensatzes

Anmerkung 12.5a

Bei der zeitgleichen Einmessung
eines Baukorpers, der sich Uber
mehr als ein Grundstulick erstreckt,
ist nur eine Grundgebuhr
anzusetzen. Baukorper sind im
zeitlichen Zusammenhang
errichtete unmittelbar aneinander
gebaute gleichartige Gebaude, die
in der Grundrissdarstellung von
einer ununterbrochenen Linie
umschlossen sind.

Anmerkung 12.5b

Eine Gebuhr nach 12.5.2 ist
anzusetzen fir jedes Gebaude oder
jeden Teil eines Baukorpers im
Sinne der Anmerkung 12.5a, wenn
und soweit dafur eine separate
Hausnummer vergeben ist oder
vergeben wird.

Anmerkung 12.5c

Bei Einmessung eines Gebaudes
mit mehr als 50 000 EUR
Baukosten beinhaltet die Gebuhr
auch die Einmessung von zwei
zeitgleich errichteten
Nebengebauden auf demselben
Grundstlick. Zur Bemessung der
Gebuhr ist die Summe der

1 380 EUR
3320 EUR
6 300 EUR

1 000 EUR
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12.5.3

12.5.4

Baukosten der eingemessenen
Gebaude anzuhalten.

Anmerkung 12.5d

Sind auf einem Grundsttick mehrere
Grundrissveranderungen oder
Gebéaude einzumessen, deren
gesamte Baukosten 50 000 EUR
nicht Gbersteigen, dann ist die
Summe der Baukosten bei der
Bemessung der
Gebaudeeinmessungsgebuhr
anzuhalten.

Anmerkung 12.5e

Fur die Gebuhrenrechnung sind in
der Regel die in den Bauakten der
Bauordnungsamter gefuhrten
Baukosten maf3gebend. Sind darin
entsprechende Angaben nicht
enthalten, sind Baukosten zugrunde
zu legen, die sich nach § 2 der
BauKostV ergeben.

Qualifizierter Lageplan gemaR § 7
Absatz 3 BremBauVorlV und
Planunterlagen fur Vorhaben- und
ErschlieBungspléane gemafl § 12
BauGB in Verbindung mit § 1
PlanzVv

- Grundgebuhr

350 EUR

- zuziglich der

Vermessungsgebuhr nach
1254

Tabelle zu 12.5.3
Baukosten
bis 200 000 EUR 480 EUR
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https://www.transparenz.bremen.de/metainformationen/kostenverordnung-bau-baukostv-vom-3-september-2002-293836?asl=bremen203_tpgesetz.c.55340.de&template=20_gp_ifg_meta_detail_d#jlr-BauKOstVBRV15P2
https://www.transparenz.bremen.de/metainformationen/bremische-bauvorlagenverordnung-brembauvorlv-vom-1-september-2022-247810?asl=bremen203_tpgesetz.c.55340.de&template=20_gp_ifg_meta_detail_d#jlr-BauVorlVBR2022pP7

12.6

12.6.1

200 001 bis 1 000 000 EUR

1 000 001 bis 3 000 000 EUR

3 000 001 bis 7 000 000 EUR

7 000 001 bis 10 000 000 EUR uber
10 000 000 EUR

je weitere angefangene 5 000 000
EUR

- zuzlglich des vorhergehenden

Geblhrensatzes

Anmerkung 12.5f

Die Gebdhr fur den Lageplan
beinhaltet bis zu drei
Ausfertigungen
Vermessungsunterlagen fur
Liegenschaftsvermessungen
Vermessungsunterlagen fur
Amtshandlungen nach 12.1, 12.2,
12.4und 12.5.1

- Grundgebthr

- zuzlglich eines Bruchteils von

der fur die Durchfiihrung der
Vermessung zu erhebenden
Gebuhren

Anmerkung 12.6a

Bei der zeitgleichen Vermessung
auf aneinandergrenzenden
Grundsticken, z.B. zur Zerlegung
eines Flurstlicks, der Feststellung
einer gemeinsamen Grenze, oder
Einmessung eines Baukorpers, der
sich Uber mehr als ein Grundstiick
erstreckt, ist nur eine Grundgebihr
anzusetzen.

Anmerkung 12.6b

Werden fur Amtshandlungen nach

810 EUR
1 830 EUR
2700 EUR
3 150 EUR

500 EUR

120 EUR

10 v. H.
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12.6.2

12.7

12.7.1

12.7.2

12.1,12.2,12.4 und 12.5 vor Ablauf
von zwOlf Monaten flr
entsprechende weitere
Amtshandlungen auf einem
Grundstuck oder fur die unter
Anmerkung 12.6a genannten Félle
Vermessungsunterlagen benatigt,
wird fur diejenigen Unterlagen bei
denen es sich lediglich um
Aktualisierungen handelt, eine
Grundgebuhr nicht mehr erhoben.
Bereitstellung von
Vermessungsunterlagen durch die
Katasterbehorde fiur je maximal 5
aneinandergrenzende Grundstlcke
fur Beratungszwecke und
Vermessungen nach 12.3 und
12.5.3

Ubernahme der Ergebnisse von
Amtshandlungen in das
Liegenschaftskataster

Ubernahme der Ergebnisse von
Amtshandlungen nach 12.1, 12.2,
12.4und 12.5.1

- Grundgebuhr

- zuzuglich Ergénzungsgebuhr

nach 12.7.2

Anmerkung 12.7a

Es ist héchstens eine Grundgebihr
je Baukorper zu erheben.
Erganzungsgebinhr als Bruchteil der
fur die Durchfiihrung der
Liegenschaftsvermessung zu
erhebenden Gebuhren in Hohe von

a)

120 EUR

200 EUR

35v. H.
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Zerlegung (12.1) mit
Abmarkung (12.4)

b) Grenzfeststellung (12.2)
mit Abmarkung (12.4)

20 v. H.
c) Einmessung von
Gebéauden oder im
Grundriss veranderter
30 v. H.

Gebaude und von
baulichen Anlagen
(12.5.1)

Anmerkung 12.7b

Bei gleichzeitig durchgefihrten
Vermessungen unterschiedlicher Art
sind die fur die jeweilige Art der
Amtshandlung zutreffenden
Prozentsatze nach 12.7.2 bei der
Ableitung der Ubernahmegebiihr
anzuhalten. Die bei gleichzeitig
durchgefiihrten Amtshandlungen
nicht zu erhebenden
Grundgebuhren sind auch bei der
Ableitung der Ubernahmegebiihr
nicht zu berlcksichtigen.
Anmerkung 12.7¢

Die Gebuhren nach 12.7.1 und
12.7.2 c) entfallen, sofern von
Gebaudeeinmessungen auf dem
Grundstiick ausschlie3lich Gebaude
oder Grundrissveranderungen
betroffen sind, deren gesamte
Baukosten 20 000 EUR nicht
Ubersteigen. Bei der Einmessung
von Gebauden mit Baukosten tber
20 000 und bis zu 50 000 EUR
entfallt bei der Berechnung der
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12.7.3

13

13.1

13.2

Ubernahmegebiihr die
Grundgebuhr.

Anmerkung 12.7d

Die Gebuhren nach 12.7.1 und
12.7.2 beinhalten eine
Standardprasentation der
Liegenschaftskarte sowie die fiir die
Mitteilung der Veranderungen im
Liegenschaftskataster
erforderlichen Ausziige aus den
Katasternachweisen.

Bereinigung oder Erganzung
eingereichter Vermessungsschriften
aufgrund geringfugiger Mangel

- Zeitgeblhren nach 11.1

Angaben aus den Nachweisen
der Vermessungs- und
Katasterbehorde

Kopien von Vermessungsrissen

- jeRiss 15 EUR

- mindestens jedoch je Antrag

50 EUR
Abschriften oder Auszlige aus
Katasterbichern, Ausfertigung von
Veranderungsnachweisen
- Je Seite 0,75 EUR
- mindestens jedoch je Antrag

50 EUR

Anmerkung 13.2

Zuzuglich Gebuhren fur
Beglaubigungen gemaf3 AllKostV
und Auslagen nach 11.2
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13.3

13.4

14

14.1
14.2

14.3

14.4

Auszlge aus den Nachweisen des
Raumbezugs und Punktibersichten

- je Seite/Blattausschnitt 15 EUR

- mindestens jedoch je Antrag
50 EUR
Zugang zum Geobasisdatendienst
der Katasterbehdrde fir Offentlich
bestellte Vermessungsingenieure
zur Nutzung fir Beratungszwecke

- jeregistriertem Nutzer und
Jahr 200 EUR

Auskiinfte und Bescheinigungen

der Vermessungs- und

Katasterbehorde

Mindliche Ausklnfte gebuhrenfrei
Schriftliche Auskinfte

gebuhrenfrei
a) fur den Betroffenenen, der

damit Auskunft tber die zu
seiner Person gespeicherten
Daten erhalt

b) fur sonstige Antragsteller
- Zeitgebuhren gemafl 11.1

Bescheinigungen

(z.B.
Grenzeinhaltungsbescheinigung,
Entfernungsbescheinigung,
Identitatsbescheinigung),

- je Bescheinigung 50 EUR

Unschadlichkeitszeugnis

Seite 16 von 37



1441

14.4.2

14.4.3

20

Erteilung eines
Unschéadlichkeitszeugnisses oder
Ablehnung der Erteilung

- bis zu zehn Beteiligte

200 EUR
Zuschlag zu 14.4.1 fur je weitere
angefangene zehn Beteiligte 70 EUR
Durchfiihrung einer Anhorung

- Zeitgebuhren nach 11.1,

Auslagen nach 11.2

Geobasisdaten
Berechnungsgrundlagen der
Gebiihrenermittlung zur
Bereitstellung und zum Recht der
Nutzung von Geobasisdaten
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Anmerkung 20a

Fur die Bereitstellung oder das
Recht zur Nutzung von
Geobasisdaten werden einmalig
oder jahrlich Gebuhren erhoben.
Anmerkung 20b

Fur die Bereitstellung von
Geobasisdaten wird eine
Bereitstellungsgebuhr auf der Basis
der produktbezogenen
Basisbetrage, multipliziert mit
mengenbezogenen Faktoren
ermittelt. Die mengenbezogenen
Faktoren richten sich in
Abhéangigkeit von dem Produkt
jeweils nach der

a) Anzahl von
Mehrausfertigungen (z.B. bei
analogen Produkten),

b) Objektanzahl (z.B. bei
Vektordaten),

c) Dbetreffenden Flache (bei
Offline-Abgabe von Daten der
Geotopographie).

Anmerkung 20c

Werden offline abgegebene
Geobasisdaten turnusmalfig
aktualisiert, werden
Aktualisierungsgebuhren nach 20.3
erhoben.

Anmerkung 20d

Far die Bereitstellung von
Geobasisdaten uber Dienste sind
20.5.1 und 20.5.2 anzuhalten.
Anmerkung 20e

Zusatzlich zur
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20.1

20.1.1

Bereitstellungsgebuhr werden
Nutzungsgebiihren nach 20.6 fur
das Recht zur Nutzung erhoben.
Anmerkung 20f

Die Mindestgebuhr fur die Abgabe
oder das Recht zur Nutzung von
Geobasisdaten richtet sich nach
20.4.2a).

Anmerkung 20g

Bei der offline-Abgabe von
Geobasisdaten sind die Aufwande
fur Standarddatentrager und der
Zeitaufwand fir die zur Abgabe
notwendige Aufbereitung der
vorhandenen Geobasisdatensatze
grundsatzlich in der
Bereitstellungsgebuhr enthalten.
Fur speziell auf den Datennutzer
zugeschnittene inhaltliche oder
raumliche Datenaufbereitungen
oder die Transformation in spezielle
Datenformate gelten die
Zeitgebuhren nach 11.1 und die
Mindestgebuhr nach 20.4.2b).

Mengenbezogene
Gebuhrenfaktoren
Informationsmenge (Objekte) Faktor

- bis 1 000 Objekte

1,000
0,500
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20.1.2

20.2

20.3

1 001 bis 10 000 Objekte

- 10 001 bis 100 000 Objekte
0,250

- 100 001 und mehr Objekte 0,125

Anmerkung 20.1

Sofern Geobasisdaten
objektbezogen abgerechnet
werden, richtet sich die Hohe der
Gebuhr nach der Objektanzahl. Die
Berechnung erfolgt je Datensatz
bzw. Produkt.
Mehrausfertigungen von
Prasentationsausgaben, die in
einem Arbeitsgang mit der
Erstausfertigung erstellt werden

- Geblihr als Bruchteil der
Gebuhr fur die
Erstausfertigung in H6he von

20 v.H.

Abgesenkte Vektordaten Faktor
Datenformatabhangiger

Gebuhrenfaktor bei der Abgabe von
standardmafiig im Vektorformat

gefuhrten Geobasisdaten wie z.B.

ALKIS, ATKIS-Basis-DLM, ATKIS-

DGM im Rasterformat (abgesenkte
Vektordaten) 0,250
Anmerkung 20.2

Die Hohe der Gebuhr bei Abgabe

von abgesenkten Vektordaten ergibt

sich aus dem Basisbetrag,

multipliziert mit der Anzahl der

Objekte, multipliziert mit dem

jeweiligen Faktor nach 20.2
Aktualisierungsgebuhren fur die
Bereitstellung aktualisierter digitaler
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20.4

20.5

Geobasisdaten (Offline-
Bereitstellung)

a)

b)

Geobasisdaten des
Liegenschaftskatasters (22.0)
und daraus abgeleiteter
Produkte (22.5 bis 22.6)

Geblhr als Bruchteil der 35 H.
fur die erstmalige

Bereitstellung erhobenen
Bereitstellungsgebuhren,

jahrlich in Héhe von

Geobasisdaten der
Geotopographie (22.1 bis 22.4)

Gebuhr als Bruchteil der
fur die erstmalige
Bereitstellung erhobenen
Bereitstellungsgebuhren,
jahrlich in Hohe von
18 v.H.

Mindestgebuhr

a)

b)

Bereitstellung oder Erteilung

eines Rechts zur Nutzung von

digitalen Geobasisdaten, je

Antrag bzw. bei Nutzung von

Diensten jahrlich mindestens

Nutzerorientierte

Datenaufbereitung oder

Konvertierung in spezielle

Datenformate nach
Zeitgebuhren nach 11.1, je
Antrag mindestens

100 EUR

Bereitstellung von Datensatzen
uber Dienste

50 EUR
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20.5.1 Bereitstellungsgebuhr fur
Downloaddienste (Online-
Bereitstellung von Objektdaten)

- Gebuhr als Bruchteil der
jeweiligen
Bereitstellungsgebuhr in Hohe
von

100 v.H.

20.5.2 Bereitstellungsgebhr fur
Darstellungsdienste (Online-
Bereitstellung von Rasterdaten)

a) Geobasisdaten des
Liegenschaftskatasters (22.0)
und daraus abgeleiteter
Produkte (22.5 bis 22.6)
- j&hrliche Gebuhr als
Bruchteil der jeweiligen
Bereitstellungsgebuhr in
Hohe von
3 v.H.

b) Geobasisdaten der
Geotopographie (22.1 bis 22.4)
- jahrliche Gebuhr als
Bruchteil der jeweiligen
Bereitstellungsgebihr in
Hohe von

3 v.H.

20.6 Gebuhr fur das Recht zur Nutzung
von Daten

20.6.1 Interne Nutzung
Anmerkung 20.6a
Interne Nutzung ist die Verwendung
der Geobasisdaten fur den privaten
und sonstigen eigenen Gebrauch
des Lizenznehmers einschlieflich
der Nutzung in einem internen
Informationssystem. Die
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20.6.2

20.6.3

21
21.0

Bereitstellungsgebuhr beinhaltet

das Recht zur internen Nutzung.

Recht zur internen Nutzung durch
Unternehmen, die mit dem

Lizenznehmer verbunden sind

(nicht auf ALKIS anwendbar, weder

auf Prasentationsausgaben noch

auf Datensatze) Faktor

- bis einschlieRRlich 2

15

- mehr als 2 25

Anmerkung 20.6b

Die Gebdhr fur das Recht zur
internen Nutzung nach 20.6.2 ergibt
sich durch Multiplikation der
Bereitstellungsgebihr mit dem
jeweiligen Faktor.

Externe Nutzung (nicht auf ALKIS-
Datensatze anwendbar)

Die Verwertungsgebihr
(Wiederverkauf) betragt als
Bruchteil der jeweiligen
Bereitstellungsgebuhr 60 v.H.
Anmerkung 20.6¢

Externe Nutzung ist jede
Weitergabe von Geobasisdaten
durch den Lizenznehmer an Dritte
mit oder ohne deren Veranderung.
Fur dieses Recht werden zusétzlich
zur Bereitstellungsgebihr Gebuhren
fur das Recht der Nutzung erhoben.
Prasentationsausgaben
Liegenschaftskataster (ALKIS-
Standard-Prasentationsausgeben)

- bis Format DIN A3

25 EUR
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21.1

21.2
21.3
21.3.1

21.3.2

22
22.0

22.0.1
22.0.2
22.0.3

22.04

22.0.5

22.0.6
22.0.7

- grol3er DIN A3 bis
einschlief3lich DIN AO 60 EUR

Anmerkung 21.0

Zuziglich Gebuhren fur
Beglaubigungen gemal} AllKostV
und Auslagen nach 11.2
Topographische Karten

Amtliche Basiskarte 1:5 000 (ABK5)

- bis Format DIN A3

25 EUR
- grolRer DIN A3 bis
einschlieRlich DIN A0 60 EUR
entfallen
Luftbilderzeugnisse
Historische Luftbilder auf Papier
- bis DIN A3
25 EUR
Individuelles Orthophoto
- objektbezogen, DIN A3, auf
50 EUR

Photopapier

Digitale Geobasisdaten

Datensatze des

Liegenschaftskatasters (ALKIS-
Standard-Datenséatze)

Flurstiicke, Basisbetrag je Objekt 1,80 EUR
Gebéaude, Basisbetrag je Objekt 0,90 EUR
Tatsachliche Nutzung, Basisbetrag

je Objekt 0,90 EUR
Bodenschéatzung, Basisbetrag je
Objekt 0,90 EUR

Eigentiimer, Basisbetrag je Objekt 0,90 EUR
Komplettabgabe auf Basis Flurstick 4,10 EUR
Komplettabgabe auf Basis Flurstiick

- ohne Eigentimerangaben - 3,60 EUR
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22.1
2211

22.1.2

22.1.3

22.2
2221

22.2.2
22.2.3

Digitale Topographische Karten

Amtliche Basiskarte 1 : 5 000 (ABK

5)

Basisbetrag je angefangene 1 km?

Naturflache 7,50 EUR
Digitale Topographische Karten

(ATKIS-DTK) DTK 1 : 25 000 /
1:50000/1:100 000

Basisbetrag je angefangene 1 km?
Naturflache

a) ATKIS-DTK25
1,00 EUR

b) ATKIS-DTK50 0,30 EUR

c) ATKIS-DTK100

0,10 EUR
Bei Abgabe einzelner
Objektartenbereiche der DTK sind
die Basisbetrage jeweils mit
folgendem Faktor zu multiplizieren:
Grundriss/Schrift 0,60
Vegetation 0,15
Gewasser 0,10
Hohenlinien 0,15
Digitale Landschaftsmodelle
Digitales Landschaftsmodell (ATKIS
Basis-DLM) -Datenbestand aller
Objektartenbereiche
Basisbetrag je angefangene 1 km?
Naturflache 7,50 EUR
Entfallen
Digitales Landschaftsmodell
(ATKIS-DLM50) - Datenbestand
aller Objektartenbereiche 2 EUR
Basisbetrag je angefangene 1 km?
Naturflache
Anmerkung 22.2
Bei Abgabe einzelner Faktor
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22.3

22.4

2241

22.4.2

22.4.3

22.5

Objektartenbereiche des DLM sind
die Basisbetrage jeweils mit
folgendem Faktor zu multiplizieren:

a) Siedlung

b) Verkehr

c) Vegetation

d) Gewasser

e) Gebiete

f)  Relief

Digitale Gelandemodelle
Basisbetrag je angefangene 1 km?
Naturflache

ATKIS-DGM1

ATKIS-DGM5

Digitale Orthophotos und Luftbilder
Orthophotos (ATKIS-DOP20)
Basisbetrag je angefangene 1 km?
Naturflache

Orthophotos (Dop10)

Basisbetrag, je angefangene 1 km?
Naturflache

Orientierte Luftbilder

CIR oder RGB, TIF-Format, 10 cm
Bodenaufldsung

- je angefangene 1 km?
Naturflache

3D-Gebaudemodelle

0,35

0,35

0,15

0,10

0,05

0,15

80 EUR
20 EUR

9 EUR

40 EUR

40 EUR
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2251

225.2

22.6
22.6.1

22.6.2

31

32

a) LoD1 (Level of Detail 1)

Basisbetrag je Objekt 0,27 EUR

b) LoD2 (Level of Detail 2)

Basisbetrag je Objekt 0,65 EUR
Anmerkung 22.5

Die Gebduhr errechnet sich aus dem

jeweiligen Basisbetrag je Objekt,

multipliziert mit der Anzahl der

Objekte und dem Faktor nach

20.1.1

Hauskoordinaten, Hausumringe
Hauskoordinaten

Basisbetrag je Objekt 0,15 EUR
Hausumringe
Basisbetrag je Objekt 0,12 EUR

Anmerkung 22.6

Die Gebuhr fur Hauskoordinaten
und Hausumringe ergibt sich aus
dem Basisbetrag multipliziert mit
der jeweiligen Anzahl der Objekte,
multipliziert mit dem Faktor nach
20.1.1.

Amtshandlungen der Aufsicht
tiber das amtliche
Vermessungswesen

Bestellung zur Offentlich bestellten
Vermessungsingenieurin oder zum
Offentlich bestellten
Vermessungsingenieur gemalf 88 3
bis 6 des Bremischen Gesetzes
uber die Offentlich bestellten
Vermessungsingenieurinnen und
-ingenieure (BremObVIG) 500 EUR
Bestellung einer Stellvertretung fur
die nach dem BremObVIG
beliehene Person 100 EUR
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33

34

35

36

41

Erteilung der Genehmigung zur

Bildung einer Arbeits- und

BlUrogemeinschaft der Beliehenen 230 EUR
Ausfertigung einer Bescheinigung

fur die nach dem BremObVIG

beliehene Person oder den Inhaber

einer Befugnis zur Durchfihrung

von Liegenschaftsvermessungen 50 EUR
Zurtucknahme der Bestellung

geman § 8 BremObVIG 250 EUR
Zurtucknahme der Bestellung

gemal § 8 des Bremischen

Gesetzes iiber die Offentlich

bestellten

Vermessungsingenieurinnen und

Offentlich bestellten

Vermessungsingenieure 250 EUR
Gutachterausschiisse nach dem
Baugesetzbuch

Ermittlung von

Grundstlickswerten

Anmerkung 41a

Fur Gutachten tber

Grundstuckswerte nach 41.1 bis

41.7 leitet sich die Gebuhr aus dem
Verkehrswert des

Wertermittlungsobjektes ab, soweit

in den Anmerkungen nichts anderes
bestimmt ist. Auslagen sind geman

11.2 zu erheben.

Anmerkung 41b

Fallen der Wertermittlungsstichtag

und der Zeitpunkt der

Wertermittlung nicht zusammen, so

ist fUr die Berechnung der

Gebuhren der auf den Zeitpunkt der
Wertermittlung angepasste

Verkehrswert mafl3gebend.

Anmerkung 41c

Sind Grundstticke mit sonstigen
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41.1

Rechten belastet, so ist fur die
Berechnung der Gebihren die
Summe aus dem Verkehrswert des
unbelasteten Grundstiicks und dem
Wert der Rechte mal3gebend.
Anmerkung 41d

Enthalt ein Gutachten mehrere
Wertermittlungsstichtage, so ist zur
Berechnung der Gebihren die
Summe aus den einzelnen
Verkehrswerten maf3gebend.
Anmerkung 41e

In den Gebuhren sind die Kosten fir
bis zu 3 Ausfertigungen der
Gutachten enthalten.

Gutachten Uber den Verkehrswert
von bebauten und unbebauten
Grundstucken oder Rechten an
Grundsticken

a) bei einem Verkehrswert bis
einschlief3lich 500 000 EUR

- Gebuhr als Bruchteil
des Verkehrswertesin = 45y T,

Hohe von
- zuziglich
900 EUR
b) bei einem Verkehrswert von
mehr als 500 000 EUR bis
einschlief3lich 1 000 000 EUR
1,1v. T
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41.2

41.3

Gebuhr als Bruchteil
des Verkehrswertes in
Ho6he von

- zuzuglich

c) Dbei einem Verkehrswert von
mehr als 1 000 000 EUR

- Gebuihr als Bruchteil
des Verkehrswertes in
Hohe von

- zuzuglich

Gutachten Uber den Verkehrswert
von Erbbaurechten oder von mit
Erbbaurechten belasteten
Grundstiicken

- Gebihr als Bruchteil der

Gebihr nach 41.1 in Hohe von

Anmerkung 41.2

Fur die Berechnung der Gebuhren
ist der Verkehrswert des
unbelasteten Grundsticks
maf3gebend.

Einzelgutachten fur die Ermittlung
von Entschadigungs- und
Neuordnungswerten (z.B. in
Sanierungs- und
Entwicklungsbereichen oder in
Enteignungsfallen)

2 600 EUR

0,8v. T

2900 EUR

120 v. H.

200 v.H.
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Geblhr als Bruchteil der
Gebiuhr nach 41.1 in H6he von

41.4 Gutachten, die im Einzelfall eine
Auseinandersetzung mit
Grundsatzfragen der Wertermittlung
oder einen Uberdurchschnittlichen
Aufwand erfordern

- Gebhr als Bruchteil der 150 Vv.H. bis
Gebuhr nach 41.1 in HGhe von 300 v.H.

41.5 Mdgliche Reduzierung der Gebihr
nach 41.1 bis 41.5, bezogen auf
den Prozentsatz der Gebihr nach
41.1, wenn der Aufwand fur die
Vorbereitung der Gutachten deutlich
reduziert ist. Dies kann z.B. der Fall
sein:

a) bei Wiederholungsgutachten,

b) bei Aktualisierungen von
alteren Gutachten bei
unverandertem Sachverhalt,

c) wenn sich der Antrag auf die
Erstellung von Gutachten fr
mehrere Objekte erstreckt oder

d) wenn fir die Erstellung des
Gutachtens notwendige
Unterlagen durch den
Antragsteller oder Eigentimer
bereitgestellt werden
(Bauaufnahme, Aufmal3 0.a.).
bis zu 75 v.H.
41.6 Sonstige Gutachten

a)
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41.7

42
42.1
42.2

42.3

42.4

42.5
42.6

Ermittlung von Anfangs- und
Endwerten in
Sanierungsgebieten und
stadtebaulichen
Entwicklungsbereichen

b) umfangreiche Stellungnahmen
Zu erstatteten Gutachten

c¢) Gutachten, die sich nicht den
Ziffern 41.1 bis 41.5 zuordnen
lassen
- Zeitgebuhren nach 11.1

Mehrausfertigung von Gutachten

a) bis 15 Seiten

b) mehr als 15 Seiten

Auskiinfte und Ausziige
Grundstucksmarktbericht
Drucke von Berichten und Analysen

- je Kapitel

Bodenrichtwertkarten

mehrfarbiger Druck, Bremen: 3
Blatter, 1 : 20 000, Bremerhaven: 1
Blatt, 1 : 13 000

- je Blatt

Auszige aus den
Bodenrichtwertkarten bis Format
DIN A3

entfallen

Auskunft aus der
Kaufpreissammlung

25 EUR

35 EUR

60 EUR

20 EUR

70 EUR

25 EUR
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42.6.1 Einzelauskunft

42.6.2

42.6.3

42.7

42.8

Anlage 2

(zu§2)

a) bis zu 15 Vergleichspreise

170 EUR
b) fur jeden weiteren
Vergleichspreis 5 EUR
Auskunfte fur Grof3abnehmer
- ab der 11. Auskunft pro Jahr
140 EUR

Auskunft aus der
Kaufpreissammlung fur
Geschaftsgrundstiicke in
Zentrumslage (Abgrenzung
entsprechend Innenstadtausschnitt
der Bodenrichtwertkarte)

- Geblhr als Bruchteil der
Gebiihr nach 42.5 in Hohe von 300 V-H-

Erweiterte Auskunft Giber den
Bodenwert in den Fallen, in denen
keine Bodenrichtwerte vorliegen
oder eine umfangreiche
Bodenwertermittlung erforderlich ist

a) in einfachen Féllen
150 EUR

b) in schwierigen Féllen 200 EUR bis
500 EUR

Sonstige Auswertungen aus der
Kaufpreissammlung - ZeitgebUhren
nach 11.1

Kostenverzeichnis fur Leistungen und Produkte von Geoinformation Bremen

Inhaltsverzeichnis
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1001 Alligemeine Regelungen

1002 Prasentationsausgaben

1003 Digitale Geodaten

1004 Vermessungs- und datentechnische Dienstleistungen
1005 Ermittlung von Grundstiickswerten fir kommunale und fiskalische Zwecke

Tarifziffer
1001
1001.1

1001.2

1001.3

1001.4

Geblhrentatbestand
Allgemeine Regelungen
Gebihren nach Zeitaufwand

- nach 11.1 der Anlage 1 zu g8 1

Auslagen

- nach 11.2 der Anlage 1 zu g8 1

Anmerkung 1001a

Sofern Gebihren sich nach dem Zeitaufwand
bemessen, sind Wegezeiten mit zu
bertcksichtigen.

Anmerkung 1001b

Werden fir Dienstleistungen Auszlige aus dem
Liegenschaftskataster oder den Nachweisen
des Raumbezugs, Geobasisdaten oder
sonstige Karten und Plane ben6étigt, sind dafur
zusatzlich Gebuhren nach den dafur geltenden
Tatbestanden anzusetzen.

Rucknahme eines Antrages

- nach 11.3 der Anlage 1 zu 81

Gebuhrenermittlung fur die Bereitstellung und
Nutzung von Geodaten

Gebluhr
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1002
1002.1

1002.2
1002.2.1

1002.2.2
1002.2.3
1002.2.4
1003
1003.1
1003.2
1003.2.1

1003.2.2

Anmerkung 1001c

Zur Ermittlung der Gebuhren fur die
Bereitstellung und Nutzung von Geodaten sind
die Grundsétze unter 20 der Anlage 1 zu 8 1
sinngemal anzuhalten.

Anmerkung 1001d

Bei der Nutzung von Geodaten tber
Darstellungs- und Download-Dienste ist bei
der Bemessung der Gebuhr 20.5 der Anlage 1
zu 8 1 entsprechend anzuhalten.
Prasentationsausgaben

Thematische Karten

- je Blatt 50 EUR

Stadtplane und Ubersichtskarten
Stadtplan Bremen 1 : 10 000 (16 Blatter)

- je Blatt
6 EUR
Stadtplan Bremen 1 : 20 000 50 EUR
Ubersichtskarten Bremen 1 : 50 000 5 EUR
Stral3enverzeichnis mit Suchregister 100 EUR
Digitale Geodaten
entfallen
Stadtplane und Ubersichtskarten
Stadtplan Bremen 1 : 10 000
a) je angefangene 1 km? Naturflache 5 EUR
b) Gesamtflache Stadtgemeinde Bremen
(318 km?)
1590 EUR
Stadtplan Bremen 1 : 20 000
a) je angefangene 1 km? Naturflache 3 EUR
954 EUR

b)
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1003.2.3
1004

1004.1

1004.2

1005

1005.1

1005.2

1005.3

1005.4

- Zeitgebuhren nach 1001.1

Gesamtflache Stadtgemeinde Bremen
(318 km?)

Ubersichtskarten 1 : 50 000 25 EUR
Vermessungs- und datentechnische
Dienstleistungen

Nutzerorientierte Datenaufbereitung oder

Konvertierung in spezielle Datenformate nach
Zeitgebuhren gemalf3 1001.1

- je Antrag mindestens 100 EUR

Abgabe einzelner Hohenpunkte auf einer

Prasentation der Liegenschaftskarte 50 EUR
Ermittlung von Grundstiickswerten fiir

kommunale und fiskalische Zwecke
(Wertempfehlungen)

Standardwertempfehlungen

- Geblhr als Bruchteil der Gebihren nach

41.1 bis 41.6 der Anlage 1 zu § 1 in Hohe
von
90 v.H.
Uberschlagige Wertempfehlungen

- Geblhr als Bruchteil der Gebihren nach

41.1 bis 41.6 der Anlage 1 zu § 1 in H6he 7¢ y H.
von

Aktualisierung von Wertempfehlungen, die
nicht &alter als zwei Jahre sind (bei ansonsten
unverandertem Sachverhalt)

- Gebihr als Bruchteil der Gebiihren nach

41.1 bis 41.6 der Anlage 1 zu § 1 in HOhe
von
50 v.H.
Wertempfehlungen in Sonderfallen

bis zu 300 v.H.

Seite 36 von 37



- In Fallen, die eine grundsatzliche
Auseinandersetzung mit der
Bewertungsmaterie erfordern, kann
bezogen auf die Gebihr nach 1005.1 eine
Gebuhr erhoben werden

1005.5 Wertempfehlungen fur Gbergrof3e Flachen

- Geblhr als Bruchteil der Gebihr nach
1001.1 in HOhe von
bis zu 300 v.H.

Seite 37 von 37



	Kostenverordnung für das amtliche Vermessungswesen und die Gutachterausschüsse für Grundstückswerte nach dem Baugesetzbuch (VermWertKostV)
	§ 1
	§ 2
	§ 3
	§ 4
	§ 5
	Anlage 1
	Anlage 2


